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Kostengutsprache Schuljahr 2022/23  

 

 
Name SchülerIn: ……………………………………………………………………. 
  
Geburtsdatum:     …………………………………………………………………….             
 
Wohnadresse: …………………………………………………………………….           
  
PLZ Ort:            …………………………………………………………………….    
 
Schulgeld:  CHF 19´700 pro Schuljahr 
 
besucht im Schuljahr 2022/23 die ___ Oberstufenklasse der K&S Zürich. 
 
 
Ich/Wir haben von der Schulgelderhebung gemäss Schulgeldreglement Kenntnis genommen und 
leisten hiermit für die oben genannte SchülerIn die Kostengutsprache.  
Ich/wir nehmen zur Kenntnis, dass bei einem Austritt während des Schuljahres das angefangene 
Quartal voll berechnet wird.  
 
 
 
 

  Die/Der Erziehungsberechtigte(n): 

  Blockschrift Unterschrift: 

  Name, Vorname: _________________________ 
 
_______________________________ 

  Wohnadresse:    _________________________ 
Unterschrift: 
_______________________________ 

 

  Der/Die Kostenträger: 
__________________________________________
_____ 

Unterschrift/Stempel Kostenträger 
_______________________________ 

 
  Name, Vorname: ________________________ 

 
_______________________________ 

 
  Adresse:            _________________________ 

_______________________________ 

 
  Ort / Datum:       ________________________                         

 

 
 



 
 

 

 

 
Schulgeldregelung  
vgl. Art. 2 Reglement der Stadt Zürich über die Gebühren für auswärtige Schülerinnen und 
Schüler in der Volksschule der Stadt Zürich [Schulgeldreglement], AS 412.150 
 

 Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in der Stadt Zürich: kein Schulgeld. 

 Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz ausserhalb der Stadt Zürich, aber Wohnsitz 

im Kanton Zürich: Fr. 19‘700.00 pro Schuljahr (In diesen Fällen tragen ab dem 1. 

August 2015 die Wohngemeinden der Eltern die Kosten der Schulung an einer 

besonderen Schule gemäss § 14 VSG (vgl. § 65 d. Volksschulgesetz) 

 Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz ausserhalb des Kantons Zürich:  

 Fr. 19‘700.00 pro Schuljahr (Selbsttragend) 

 

Weitere Kosten, wie z. Bsp. Mittagsverpflegung und Reisekosten müssen selber 

übernommen werden. 

 
Bei einem Austritt während des Schuljahres wird das angefangene Quartal voll berechnet. 
 
Dieses Formular ist zu unterzeichnen und an die Kreisschulbehörde Limmattal zu  
retournieren.  
 


